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Anschrift und Öffnungszeiten 
des Amtes Güstrow-Land

Amt Güstrow-Land
Haselstraße 4, 18273 Güstrow (Distelberg)

Postalische Anschrift:
Postfach 1463, 18264 Güstrow

E-Mail-Adresse:
info@amt-guestrow-land.de
Homepage:
www.amt-guestrow-land.de
Telefon:  03843 69330
Fax:  03843 693332

Öffnungszeiten:
Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und
 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und
 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Sprechzeit des Amtsvorstehers:
donnerstags 15:00 - 17:00 Uhr

Schiedsperson Frau Dr. Walther:
nach telefonischer Vereinbarung
Telefon: 03843 246000 

Aus der Niederschrift der Sitzung  
des Amtsausschusses vom 07.12.2016

Drucksachen- Beschluss
nummer
Öffentlicher Teil
12/16 Der Amtsausschuss stellt den Jahresab-

schluss für das Haushaltsjahr 2015 fest.
13/16 Der Amtsausschuss entlastet den Amtsvor-

steher für das Haushaltsjahr 2015.
11/16 Der Amtsausschuss stimmt der Durch-

führung der Maßnahme „Instandsetzung 
von Klassen- und Vorbereitungsräumen in 
der Regionalen Schule mit Grundschulteil 
Zehna“ zu und verpflichtet sich den erfor-
derlichen Eigenmittelanteil bereitzustellen.

14/16 Die Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2017 wird beschlossen.

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2015 und  
die Entlastung des Amtsvorstehers  

des Amtes Güstrow-Land

Der Amtsausschuss des Amtes Güstrow-Land hat in seiner Sit-
zung am 07.12.2016 den Jahresabschluss 2015 festgestellt und 
dem Amtsvorsteher die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss 2015 mit seinen Anlagen wird hiermit  
öffentlich bekannt gemacht.
Er liegt zur Einsichtnahme vom 09.01.2017 bis 20.01.2017 im 
Amt Güstrow-Land, Kämmerei, Zimmer 103, Haselstraße 4 in 
18273 Güstrow zu folgenden Öffnungszeiten öffentlich aus:

Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag von  09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag von  14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag von  14:00 bis 18:00 Uhr

Haushaltssatzung des Amtes Güstrow-Land 
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amtsaus-
schusses vom 07.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird
1.  im Ergebnishaushalt
 a) der Gesamtbetrag der ordentlichen 
  Erträge auf 2.894.100 EUR
  der Gesamtbetrag der 
  ordentlichen Aufwendungen auf 3.077.900 EUR
  der Saldo der ordentlichen 
  Erträge und Aufwendungen auf -183.800 EUR
 b) der Gesamtbetrag der außer-
  ordentlichen Erträge auf 0 EUR
  der Gesamtbetrag der 
  außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
  der Saldo der außerordentlichen 
  Erträge und Aufwendungen auf 0 EUR
 c) das Jahresergebnis vor der 
  Veränderung der Rücklagen auf -183.800 EUR
  die Einstellung in Rücklagen auf 0 EUR
  die Entnahmen aus Rücklagen auf 0 EUR
  das Jahresergebnis nach 
  Veränderung der Rücklagen auf -183.800 EUR
2.  im Finanzhaushalt
 a) die ordentlichen Einzahlungen 
  auf 2.848.800 EUR
  die ordentlichen Auszahlungen 
  auf 2.806:000 EUR
  der Saldo der 
  ordentlichen Ein- und Aus-
  zahlungen auf 42.800 EUR
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 b) die außerordentlichen Einzahlungen 
  auf 0 EUR
  die außerordentlichen Auszahlungen 
  auf 0 EUR
  der Saldo der außerordentlichen 
  Ein- und Auszahlungen auf 0 EUR
 c) die Einzahlungen aus Investitions-
  tätigkeit auf 0 EUR
  die Auszahlungen aus Investitions-
  tätigkeit auf 17.700 EUR
  der Saldo der Ein- und 
  Auszahlungen aus Investitions-
  tätigkeit auf -17.700 EUR
 d) der Saldo der Ein- und 
  Auszahlungen aus Finanzierungs-
  tätigkeit
  (Veränderung der liquiden Mittel 
  und der Kredite zur 
  Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf 25.100 EUR
festgesetzt.

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite 
zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
wird festgesetzt auf 284.800 EUR

§ 5 
Amtsumlage

1.  Die Amtsumlage wird auf 15,192 v. H. der Umlagegrundla-
gen festgesetzt.

2.  Die Umlage auf die Aufwendungen in besonderen Fällen 
wird im Verhältnis des Nutzens der beteiligten Gemeinden 
auf 0 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen be-
trägt Vollzeitäquivalente 29,731 (VzÄ).

§ 7 
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals 
zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres 
betrug 1.870.756,66 EUR
Der voraussichtliche Stand des 
Eigenkapitals zum 31.12. des Haus-
haltsvorjahres beträgt 1.832.556,51 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 1.632.056,51 EUR

Güstrow, den 7.12.2016

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme 

vom 09.01.2017 (Montag) bis 27.01.2017 (Freitag) 
zu folgenden Öffnungszeiten 

Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag  von 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag  von 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag  von 14:00 - 18:00 Uhr
im Amtsgebäude, Zimmer 103
öffentlich aus.

Aus der Niederschrift der Sitzung  
der Gemeindevertretung Groß Schwiesow 

vom 05.12.2016

Drucksachen- Beschluss
nummer
Öffentlicher Teil
05/16 Die Gemeindevertretung beschließt die 

Annahme einer Geldspende in Höhe von 
9.880,00 EUR für den Brandschutz und 
den Natur- und Umweltschutz von Herrn 
Johann-Georg Jaeger.

Aus der Niederschrift der Sitzung  
der Gemeindevertretung Gutow  

vom 13.12.2016

Drucksachen- Beschluss
nummer
Öffentlicher Teil
14/16 Die Gemeindevertretung stellt den Jahres-

abschluss für das Haushaltsjahr 2015 fest.
15/16 Die Gemeindevertretung entlastet die Bür-

germeisterin für das Haushaltsjahr 2015.
16/16 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2017 wird beschlossen.

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2015 und  
die Entlastung der Bürgermeisterin  

der Gemeinde Gutow

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gutow hat in ihrer Sit-
zung am 13.12.2016 den Jahresabschluss 2015 festgestellt und 
der Bürgermeisterin die Entlastung erteilt.
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Der Jahresabschluss 2015 mit seinen Anlagen wird hiermit  
öffentlich bekannt gemacht.
Er liegt zur Einsichtnahme vom 09.01.2017 bis 20.01.2017 im 
Amt Güstrow-Land, Kämmerei, Zimmer 103, Haselstraße 4 in 
18273 Güstrow zu folgenden Öffnungszeiten öffentlich aus:

Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag von  09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag von  14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag von  14:00 bis 18:00 Uhr

Haushaltssatzung der Gemeinde Gutow 
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Me-
cklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeinde-
vertretung vom 13.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlas-
sen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
1.  im Ergebnishaushalt
 a) der Gesamtbetrag der 
  ordentlichen Erträge auf 1.186.400  EUR
  der Gesamtbetrag der 
  ordentlichen Aufwendungen auf 1.123.600  EUR
  der Saldo der ordentlichen Erträge 
  und Aufwendungen auf 62.800  EUR
 b) der Gesamtbetrag der außer-
  ordentlichen Erträge auf 0  EUR
  der Gesamtbetrag der außer-
  ordentlichen Aufwendungen auf 0  EUR
  der Saldo der außerordentlichen 
  Erträge und Aufwendungen auf 0  EUR
 c) das Jahresergebnis vor der 
  Veränderung der Rücklagen auf 62.800  EUR
  die Einstellung in Rücklagen auf 0  EUR
  die Entnahmen aus Rücklagen auf 1.500  EUR
  das Jahresergebnis nach 
  Veränderung der Rücklagen auf 64.300  EUR
2.  im Finanzhaushalt
 a) die ordentlichen Einzahlungen 
  auf 1.022.400  EUR
  die ordentlichen Auszahlungen 
  auf 943.900  EUR
  der Saldo der ordentlichen Ein- und 
  Auszahlungen auf 78.500  EUR
 b) die außerordentlichen 
  Einzahlungen auf 0  EUR
  die außerordentlichen Auszahlungen 
  auf 0  EUR
  der Saldo der außerordentlichen Ein- 
  und Auszahlungen auf 0  EUR
 c) die Einzahlungen aus Investitions-
  tätigkeit auf 46.500  EUR
  die Auszahlungen aus Investitions-

  tätigkeit auf 4.300  EUR
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
  aus Investitionstätigkeit auf 42.200  EUR
 d) der Saldo der Ein- und 
  Auszahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit
  (Veränderung der liquiden Mittel 
  und der Kredite zur Sicherung 
  der Zahlungsfähigkeit) auf 95.300  EUR
festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur 
Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird 
festgesetzt auf 102.200  EUR

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
 a)   für die land- und forstwirtschaftlichen 
  Flächen (Grundsteuer A) auf 310 v. H.
 b)   für die Grundstücke
  (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen be-
trägt 1,8125 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals 
zum 31.12. des Haushalts-
vorvorjahres betrug 2.846.268,15  EUR
Der voraussichtliche Stand des 
Eigenkapitals zum 31.12. des 
Haushaltsvorjahres beträgt 2.901.368,46  EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 2.992.468,46  EUR

Gutow, den 13.12.2016
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Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom 09.01.2017 (Montag) bis 27.01.2017 (Freitag)
zu folgenden Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag  von 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag  von 14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag  von 14:00 bis 18:00 Uhr 
im Amtsgebäude, Zimmer 103
öffentlich aus.

Aus der Niederschrift der Sitzung  
der Gemeindevertretung Kuhs  

vom 12.12.2016

Drucksachen- Beschluss
nummer
Öffentlicher Teil
09/16 Die Gemeindevertretung stellt den Jahres-

abschluss für das Haushaltsjahr 2015 fest.
10/16 Die Gemeindevertretung entlastet den Bür-

germeister für das Haushaltsjahr 2015.
11/16 Die Gemeindevertretung beschließt den 

Neubau von einem Fahrgastunterstand in 
Kuhs, Ortsteil Zehlendorf, der Kategorie 1 
komplett.  Die entsprechenden Mittel 
(Fördermittel 5.550,0 EUR,  Eigenmittel 
8.500,00 EUR) werden im Haushalt 2017 
eingeplant.

Nicht öffentlicher Teil
12/16 Die Gemeindevertretung stimmt einem Stun-

dungsantrag zu.
13/16 Die Gemeindevertretung stimmt einem Flä-

chentausch von 2.000 qm aus dem Flurstück 
186/3 der Flur 2, Gemarkung Zehlendorf, 
gegen 2.000 qm aus den Flurstücken 218/7 
und 219/ 4 der Flur 2, Gemarkung Zehlen-
dorf, zu und genehmigt einen Vorvertrag.

14/16 Der Verlängerung eines Pachtvertrages für 
die Flurstücke 23/1, 38, 39, 44 der Flur 1, 
Gemarkung Kuhs, die Flurstücke 26, 183, 
186/3 der Flur 2, Gemarkung Zehlendorf 
und das Flurstück 1/5 der Flur 1, Gemar-
kung Zehlendorf sowie einer Erhöhung des 
Pachtzinses wird zugestimmt.

15/16 Der Verlängerung eines Pachtvertrages für 
das Flurstück 18 der Flur 2, Gemarkung 
Kuhs, wird zugestimmt.

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2015 und  
die Entlastung des Bürgermeisters  

der Gemeinde Kuhs

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kuhs hat in ihrer Sit-
zung am 12.12.2016 den Jahresabschluss 2015 festgestellt und 
dem Bürgermeister die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss 2015 mit seinen Anlagen wird hiermit  
öffentlich bekannt gemacht.
Er liegt zur Einsichtnahme vom 09.01.2017 bis 20.01.2017 im 
Amt Güstrow-Land, Kämmerei, Zimmer 103, Haselstraße 4 in 
18273 Güstrow zu folgenden Öffnungszeiten öffentlich aus:

Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag von  09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag von  14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag von  14:00 bis 18:00 Uhr

Aus der Niederschrift der Sitzung  
der Gemeindevertretung Lohmen  

vom 19.12.2016

Drucksachen- Beschluss
nummer
Öffentlicher Teil
21/16 Die Gemeindevertretung stimmt dem Ab-

riss und Wiederaufbau der ehemaligen 
Sero-Annahmestelle zu und verpflichtet 
sich, den erforderlichen Eigenmittelanteil 
bereitzustellen.

Aus der Niederschrift der Sitzung  
der Gemeindevertretung Lüssow  

vom 14.12.2016

Drucksachen- Beschluss
nummer
Öffentlicher Teil
21/16 Der Entlassung des stellv. Gemeinde-

wehrführers der FFw Lüssow-Karow, 
Herr Ronald Knüppel, aus dem Ehrenbe-
amtenverhältnis wird zugestimmt.

22/16 Die Gemeindevertretung stellt den Jahres-
abschluss für das Haushaltsjahr 2015 fest.

23/16 Die Gemeindevertretung entlastet den 
Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2015.
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Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2015 und  
die Entlastung des Bürgermeisters  

der Gemeinde Lüssow

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lüssow hat in ihrer Sit-
zung am 14.12.2016 den Jahresabschluss 2015 festgestellt und 
dem Bürgermeister die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss 2015 mit seinen Anlagen wird hiermit  
öffentlich bekannt gemacht.
Er liegt zur Einsichtnahme vom 09.01.2017 bis 20.01.2017 im 
Amt Güstrow-Land, Kämmerei, Zimmer 103, Haselstraße 4 in 
18273 Güstrow zu folgenden Öffnungszeiten öffentlich aus:

Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag von  09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag von  14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag von  14:00 bis 18:00 Uhr

Aus der Niederschrift der Sitzung  
der Gemeindevertretung Mühl Rosin  

vom 15.12.2016

Drucksachen- Beschluss
nummer
Öffentlicher Teil
14/16 Die Gemeindevertretung stellt den Jahres 

abschluss für das Haushaltsjahr 2015 fest.
15/16 Die Gemeindevertretung entlastet den 

Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2015.

Nicht öffentlicher Teil
16/16 Die Gemeindevertretung stimmt folgenden 

Verträgen zu:
 1.  Bestellung eines Erbbaurechts für  

eine Teilfläche von ca. 450 qm aus dem 
Flurstück 155 der Flur 1, Gemarkung 
Bölkow

 2.  Für eine Teilfläche von ca. 470 qm aus 
dem Flurstück 155, der Flur 1, Gemar-
kung Bölkow wird ab dem 01.01.2017 
ein Pachtvertrag geschlossen.

17/16 Die Gemeindevertretung stimmt der An-
passung eines Erbbaupachtvertrages für 
das Flurstück 195 mit 759 qm der Flur 1, 
Gemarkung Mühl Rosin, zu.

18/16 Eine Niederschlagung von offenen Forde-
rungen wird beschlossen.

19/16 Einem Stundungsantrag wird zugestimmt.

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2015 und  
die Entlastung des Bürgermeisters  

der Gemeinde Mühl Rosin

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühl Rosin hat in ihrer 

Sitzung am 15.12.2016 den Jahresabschluss 2015 festgestellt 

und dem Bürgermeister die Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2015 mit seinen Anlagen wird hiermit  

öffentlich bekannt gemacht.

Er liegt zur Einsichtnahme vom 09.01.2017 bis 20.01.2017 im 

Amt Güstrow-Land, Kämmerei, Zimmer 103, Haselstraße 4 in 

18273 Güstrow zu folgenden Öffnungszeiten öffentlich aus:

Montag, Dienstag, 

Donnerstag, Freitag von  09:00 bis 12:00 Uhr

Dienstag von  14:00 bis 16:00 Uhr

Donnerstag von  14:00 bis 18:00 Uhr

Aus der Niederschrift der Sitzung  
der Gemeindevertretung Plaaz  

vom 06.12.2016

Drucksachen- Beschluss
nummer
Öffentlicher Teil

18/16 Die Gemeindevertretung beschließt den 

Neubau von zwei Fahrgastunterständen 

in Plaaz Ortsteil Zapkendorf und Ortsteil 

Recknitz der Kategorie 1 komplett.

Nicht öffentlicher Teil

19/16 Der Verpachtung einer Teilfläche von ca. 

1.263 qm aus den Flurstücken 16/1 und 

18/4 der Flur 1, Gemarkung Zapkendorf 

und der darauf belegenen Scheune wird 

zugestimmt.

20/16 Der Veräußerung einer Teilfläche von ca. 

1.200 qm aus dem Flurstück 28 der Flur 2, 

Gemarkung Recknitz, wird zugestimmt.
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Aus der Niederschrift der Sitzung der  
Gemeindevertretung Zehna vom 30.11.2016

Drucksachen- Beschluss
nummer
Öffentlicher Teil
19/16 Die Gemeindevertretung stimmt der notwen-

digen Erneuerung des bisher nicht erneuerten 
Heizkessels im Rahmen der Gefahrenabwehr 
und der sofortigen Beauftragung durch den 
Betreiber zu.

20/16 Die Gemeinde Zehna erklärt, dass entspre-
chend § 27 Abs. 22 UStG neue Fassung für 
sämtliche nach dem 01.01.2017 und vor 
dem 01.01.2021 erbrachten und steuerbaren 
Leistungen der § 2 Abs. 3 UStG i. d. F. vom 
31.12.2015 anwendbar sein soll.

21/16 Die Gemeindevertretung beschließt die Be-
schaffung des Fahrzeuges vom Typ LF 16/25 
zu einem Verhandlungspreis von 12.000,00 
EUR

Nicht öffentlicher Teil
18/16 Der Veräußerung einer Teilfläche von ca. 

1.439 qm aus dem Flurstück 78 der Flur 3, 
Gemarkung Zehna, bebaut mit dem ehe-
maligen Gemeindebüro, Dorfstraße 2 in  
18276 Zehna, wird zugestimmt.

Hinweis zu Zwangsversteigerungen

Die vom Amtsgericht Güstrow festgelegten Termine für 
Zwangsversteigerungen von Immobilien werden auf nach-
folgenden Internetportalen veröffentlicht:
- www.zvg.com,
-  www.immobilienpool.de und
- www.versteigerungspool.de
Interessierte können hier umfangreiche Informationen zu 
den einzelnen Objekten erhalten.

Staatliches Amt 
für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg
-Flurneuordnungsbehörde-
Az.: 31d/5433.2-113-72-2386

Öffentliche Bekanntmachung

Ausführungsanordnung

1. Im freiwilligen Landtausch „Gutow II“, Gemeinde Gutow, 
Landkreis Rostock wird nach den Vorschriften des 8. Ab-
schnittes des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAn-
pG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1991 

(BGBl. I S. 1418) mit späteren Änderungen in Verbindung 
mit den Vorschriften des Flurbereinigungsgesetzes (Flur-
bG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 
1976 (BGBl. I S. 546) mit späteren Änderungen gemäß  
§ 55 Abs. 2 LwAnpG die Ausführung des Tauschplanes 
i.e.S. als Gesamtheit der Neugestaltungsmaßnahmen ange-
ordnet.

2. Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes und 
damit der rechtlichen Wirkungen des Tauschplanes wird 
der 14.12.2016 festgesetzt. 

 Mit diesem Tage werden die Grundstücke Eigentum der 
neuen Eigentümer. Eventuell bestehende Rechte, Beschrän-
kungen und öffentlich rechtliche Lasten gehen auf die neu-
en Eigentümer über. Hinsichtlich der Rechte an den alten 
Grundstücken treten die neuen Grundstücke an die Stelle 
der alten Grundstücke.

3. Der Übergang des Besitzes und der Nutzung der Grund-
stücke erfolgt mit dem Eintritt des neuen Rechtszustandes, 
soweit die Teilnehmer nichts Abweichendes vereinbart ha-
ben.

Gründe:
Grundlage der Ausführungsanordnung ist der unanfechtbare 
Tauschplan vom 20.09.2016.
Seine Ausführung war daher anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Ausführungsanordnung ist als Rechtsbehelf der 
Widerspruch gegeben. Der Widerspruch ist innerhalb einer 
Frist von einem Monat, die mit dem Tage der öffentlichen Be-
kanntgabe beginnt, beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Mittleres Mecklenburg, Erich-Schlesinger-Straße 
35, 18059 Rostock schriftlich oder zur Niederschrift einzule-
gen. Der Widerspruch kann auch in der Dienststelle Bützow, 
Schloßplatz 6, 18246 Bützow zur Niederschrift eingelegt wer-
den.

Bützow, den 14.12.2016

Staatliches Amt 
für Landwirtschaft und Umwelt
Mittleres Mecklenburg
- Flurneuordnungsbehörde -
Az: 30c/5433.3-2-53-0098

Grenzanerkennung der Verfahrensgebietsgrenze im Flur-
neuordnungsverfahren: „Vietgest“

Gemeinde:  Lalendorf
Landkreis:  Rostock

Öffentliche Bekanntmachung

Ladung zum Termin zur Grenzanerkennung 
der Verfahrensgebietsgrenze

Gemäß § 59 Abs. 3 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAn-
pG) und § 59 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i. V. m. § 56 
FlurbG ist die Niederschrift über die Grenzanerkennung der 
Verfahrensgebietsgrenze bekannt zu geben.
Die Verfahrensgebietsgrenze ist in der mit dieser Bekanntma-
chung verbundenen Übersichtskarte dargestellt.
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Beteiligte der Grenzanerkennung sind die Nebenbeteiligte 
in Anwendung des § 10 Nr. 2 FlurbG i. V. m. § 63 Abs. 2 
LwAnpG insbesondere die Eigentümer von nicht zum Bo-
denordnungsgebiet gehörenden, aber hieran angrenzenden 
Flurstücken, die von der Festlegung der Grenze des Bodenord-
nungsgebietes nach § 56 Satz 2 FlurbG betroffen sind und die 
Eigentümer der Flurstücke, die durch Sonderung zerlegt wer-
den.

Betroffene Eigentumsgrenzen
1. Folgende Flurstücke werden zur Abgrenzung des Verfah-

rensgebietes zerlegt:

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück Zerlegt in die 
    Flurstücke
________________________________________________________
Lalendorf Gremmelin 2 137 137/1 und 137/2
Lalendorf Gremmelin 2 57/2 57/3 und 57/4
Lalendorf Gremmelin 2 95/5 95/7 und 95/8
Lalendorf Niegleve 1 166/12 166/16 und 
    166/17
Lalendorf Niegleve 1 167/7 167/9 und 
    167/10
Lalendorf Niegleve 1 167/8 167/11 und 
    167/12
Lalendorf Nienhagen 3 28/82 28/83 und 28/84

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück Zerlegt in die 
    Flurstücke
________________________________________________________
Lalendorf Nienhagen 3 29/1 29/14 und 29/15
Lalendorf Reinshagen 2 25/3 25/4 und 25/5
Lalendorf Reinshagen 2 4 4/1 und 4/2
Lalendorf Reinshagen 2 6 6/1 und 6/2
Lalendorf Vietgest 3 101/3 101/4, 101/5 
    und 101/6

2. Die Verfahrensgebietsgrenze wird zu folgenden Anrai-
nerflurstücken festgelegt:

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke
________________________________________________________
Glasewitz Dehmen 1 22/1, 22/4
Glasewitz Kussow 1 86, 90, 91, 93/1, 95, 96
Lalendorf Bansow 1 1, 2, 3
Lalendorf Gremmelin 1 137/5
  2 25/2, 36/1, 37, 39, 40, 51/2, 
   51/3, 57/3, 94, 95/8, 129, 
   135/1, 137/2, 169, 170, 171
Lalendorf Niegleve 1 124, 125, 126, 160/1, 162/5,
   163, 164, 166/11, 166/17, 
   166/14, 167/4, 167/10,
   167/12, 168/1
Lalendorf Lalendorf 1 2/12, 4, 6/3, 6/7, 9/1, 9/2, 
   24/2, 25, 26, 27, 37, 38, 39, 
   40, 41, 42, 46, 62/31, 65, 
   66/3, 72/1, 72/2, 74, 75, 76, 
   77, 94/5
  3 7/2, 9/1, 10, 11, 15, 16, 19, 
   20
Lalendorf Lübsee 1 101/1, 111, 115, 120, 125
Lalendorf Nienhagen 3 1, 2/20, 4/5, 27/4, 27/5, 
   27/6, 27/7, 28/7, 28/11, 
   28/15, 28/16, 28/18, 28/24, 
   28/25, 28/28, 28/21, 28/22, 
   28/30, 28/31, 28/65, 28/74, 
   28/76, 28/84, 29/2, 29/3, 
   29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 
   29/9, 29/13, 29/15, 30/2, 
   33/1, 36

Lalendorf Reinshagen 1 9/3, 22, 25/4, 26/7, 26/10, 
   27/2, 28/8, 28/9, 29/8, 
   30/10, 30/12, 34/12, 42/6
  2 5, 6/2, 7, 9/1, 9/2, 11/7
Lalendorf Vietgest 1 5/3, 6/2, 175, 176
  3 8, 20/2, 20/3, 33, 36, 52, 
   70/1, 73/2, 83/3, 89/6, 
   89/10, 89/11, 99/4, 101/5, 
   101/6, 102/3, 103/3, 104, 
   105, 106
Plaaz Mierendorf 1 290/19, 312/2

Damit alle Beteiligten Kenntnis vom Inhalt der allgemeinen 
Festsetzungen der Grenzanerkennung der Verfahrensgebiets-
grenze erlangen können, werden diese zur Einsichtnahme im

 Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
 Mittleres Mecklenburg, Dienststelle Bützow
 Schlossplatz 6, 18246 Bützow
 von Montag, den 09.01.2017
 bis Donnerstag, den 09.02.2017

jeweils zu den amtlichen Besuchszeiten (Di. und Do. 09:00 - 
11:30 Uhr und 13:30 - 15:30 Uhr) ausgelegt.
Ich weise darauf hin, dass bei Bedarf der Wunsch nach Erläu-
terung des Grenzverlaufes an Ort und Stelle bis zum 9. Fe-
bruar 2017 schriftlich oder zur Niederschrift beim Staatlichen 
Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, 
Dienststelle Bützow vorzubringen ist.
Hiermit werden alle Nebenbeteiligten des Verfahrens zum Ter-
min über die Grenzanerkennung der Verfahrensgebiets-
grenze

 am Donnerstag, dem 02.03.2017
 um 10:00 Uhr
 im Staatlichen Amt für Landwirtschaft und 
 Umwelt Mittleres Mecklenburg, 
 Dienststelle Bützow

 Schlossplatz 6, 18246 Bützow, Beratungsraum 001
geladen.

Den Beteiligten wird in diesem Termin die Möglichkeit zur 
Äußerung zum Sachverhalt eingeräumt.
Sollte ein Beteiligter an der Wahrnehmung der o. a. Termine 
verhindert sein, kann er sich durch einen Bevollmächtigten 
vertreten lassen. Vollmachtvordrucke sind bei der Flurneuord-
nungsbehörde, dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Mittleres Mecklenburg, Dienststelle Bützow, Schloss-
platz 6 erhältlich. Die Vollmacht muss schriftlich sein.
Versäumt ein Beteiligter den Termin über die Grenzanerken-
nung der Verfahrensgebietsgrenze oder erklärt er sich nicht bis 
zum Schluss des Termins über den Verhandlungsgegenstand, 
so wird angenommen, dass er mit dem Ergebnis des Termins 
einverstanden ist (§ 134 FlurbG).

Bützow, den 12.12.2016
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Anlage 1: 
Gebietskarte Flurneuordnungsverfahren „Vietgest“

Öffentliche Auslegung  
der Planungsunterlagen zum Bauvorhaben 
„Straßenausbau der Kreisstraße GÜ 18 - 

Strenz-Karow-Käselow, 2. BA“

Die Unterlagen des Amtes für Straßenbau und Verkehr des 
Landkreises Rostock zur Planung des Bauvorhabens „Stra-
ßenausbau der Kreisstraße GÜ 18 - Strenz-Karow-Käselow,  
2. BA“ (Bereich: OA Karow bis OL Käselow) liegen in der 
Zeit vom 30.01.2017 bis 24.02.2017 im Amt Güstrow-Land, 
Bau- und Ordnungsamt, Haselstraße 4, 18273 Güstrow, wäh-
rend folgender Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus:

Montag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr 14:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr 14:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Hin-

weise, Vorschläge und Anregungen zu dem Entwurf schriftlich 

oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht 

werden.

Güstrow, den 22.11.2016 

im Auftrage

Schröder

Landkreis Rostock 

Amt für Straßenbau und Verkehr

SGL Straßenbau

NBS Bauernsiedlung GmbH

- Außenstelle Güstrow - 

Spaldingsplatz 12

18273 Güstrow

Flurneuordnungsverfahren: „Lohmen“

Az.: 5433.3-72-31291

Gemeinden: Lohmen, Klein Upahl

Landkreis: Rostock

Öffentliche Bekanntmachung

Ladung

Abstimmungsveranstaltung zur geplanten Maßnahme 

des ländlichen Wegebaus M 12-22 Lohmen-Gerdshagen  

(Lohmer Landweg)

Für die Maßnahme M 12-22 Wegeausbau Lohmen-Gerds-

hagen (Lohmer Landweg) aus dem Maßnahmenplan Teil II 

findet eine Abstimmung der Teilnehmergemeinschaft in einer 

Teilnehmerversammlung 

am Freitag, dem 20. Januar 2017 um 18:00 Uhr,

im alten Tanzsaal in Lohmen

statt.

Wahlberechtigt sind die Eigentümer der zum Flurneuordnungs-

gebiet Lohmen gehörenden Grundstücke. Jeder Teilnehmer 

bzw. deren Bevollmächtigter hat eine Stimme, auch gemein-

schaftliche Eigentümer (wie z. Bsp. Eheleute oder Erbenge-

meinschaften) haben nur eine Stimme.

Güstrow, den 13.12.2016

G. Klötzer
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Die nächste Ausgabe 
„Amtskurier Güstrow-Land“ erscheint 
am Mittwoch, dem 01. Februar 2017.

Redaktionsschluss ist 
am Dienstag, dem 17. Januar 2017.

Informationen aus dem Steueramt

Achtung Hundehalter!!!

Gemäß den Hundesteuersatzungen der 
amtsangehörigen Gemeinden des Amtes 
Güstrow-Land ist jeder Hundehalter 
verpflichtet einen über vier Monate al-
ten Hund innerhalb von 14 Kalenderta-

gen nach dem Beginn des Haltens im jeweiligen Gemeinde-
gebiet anzuzeigen. 
Auch die Hunde, die von Berufsjägern oder Förstern gehal-
ten werden, sind im Steueramt anzumelden, ebenso Her-
denhunde. Hier können Steuerermäßigungen bzw. Steuerbe-
freiungen beantragt werden. Auch wenn eine Steuerbefreiung 
gewährt werden kann, ist der Hund beim Steueramt unverzüg-
lich anzumelden. 

Steuerschuldner ist der Hal-
ter eines Hundes. Halter eines 
Hundes ist, wer einen Hund in 
seinen Haushalt aufgenommen 
hat. Der Haushalt befindet sich 
dort, wo der Hundehalter seinen 
Hauptwohnsitz angemeldet hat. 

Bei Anmeldung des Hundes wird einmalig eine Hundesteuer-
marke vergeben. 

Die Hundesteuersatzungen der amtsangehö-
rigen Gemeinden sowie das An- bzw. Abmel-
deformular finden Sie auf der Internetseite des 
Amtes Güstrow-Land (www.amt-guestrow-
land.de). Für weitere Rückfragen steht Ihnen 
Frau Gültzow, Telefon: 03843 693330, zur Verfügung. 
Hinweis: In den einzelnen Gemeinden werden Überprü-
fungen/Kontrollen durchgeführt! 
Zuwiderhandlungen gegen die Anzeigepflicht können mit 
einer Geldbuße gemäß § 17 des Kommunalabgabengesetzes 
geahndet werden. 

Grundschule am Schmooksberg

Weihnachtssingen mit Oma und Opa  
an der Grundschule Diekhof 

Am 14.12.2016 fanden sich viele Großeltern unserer Grundschü-
ler zum Weihnachtssingen im festlich geschmückten Saal des 
Dorfgemeinschaftshauses ein. 
Bereits in den Wochen davor wurde fleißig geübt, damit am Tag 
der Aufführung alles klappt. 
Die Kinder überraschten ihre Omas und Opas mit traditionellen, 
aber auch neuen Weihnachtsliedern. 

Liebevoll einstudierte Gedichte, auch in Niederdeutsch, rundeten 
das Programm ab. So wurde mit Applaus auch nicht gespart. 
Für die kulinarische Umrahmung sorgte Frau Bremer aus der 
Gemeinde. Es wurden Kaffee, Weihnachtsgebäck und eine 
schmackhafte Gulaschsuppe angeboten. 
Ein herzliches Dankeschön sagen wir allen Beteiligten, die zum 
Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. 

Das Kollegium der Grundschule Diekhof

Zu Besuch im Märchenwald

Angelehnt an das Jahresprojekt lautete so in diesem Jahr das 
Thema des siebten Weihnachtskonzertes der Kita „De lütten 
Landlüüd“ aus Lüssow.
Bevor die Reise ins Märchenland startete, konnten sich alle Kin-
der und ihre Gäste an Kuchen und Kaffee laben.

Foto: K. Lindemann
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So trafen dann die zahlreichen Gäste im Anschluss auf ihrer 
märchenhaften Reise zahlreiche Prinzessinnen, die von Prinzen 
gerettet und Zwergen unterstützt wurden.
Aber auch die Tierwelt war vertreten und zeigte, wie sie sich 
trotz unterschiedlicher Sprache, verstehen und gegenseitig hel-
fen. Und wenn sie noch nicht gewusst haben, was eine kleine 
Hexe am Tag so macht, konnten sie es hier erfahren.
Die Kinder des Hortes haben uns eindrucksvoll eine moderne, 
lustige Version von „Hänsel und Gretel“ präsentiert und al-
le Besucher mit weihnachtlichen Liedern auf die besinnliche 
Weihnachtszeit eingestimmt.
Die Mitarbeiter der Kita möchten sich hiermit noch einmal bei 
den zahlreichen fleißigen Helfern, den kreativen Bäckern der 
Weihnachtsbäckerei, den Wichteln in der Kaffeestube und un-
serem Bürgermeister für die Vor- und Nachbereitung des Kon-
zertes bedanken. 

E. Kaiser

Ausstellung „Unter Strom“ zu Gast  
im Amt Güstrow-Land

Woche für Woche zeichnet der Cartoonist Mario Lars für die 
WEMAG. Immer neu und immer unter Strom. 

Die besten Zeichnungen sind jetzt im 
Buch „Unter Strom“ versammelt. Car-
toons von schlechten Elektrikern und 
brandneuen Windrädern, von langen 
Leitungen und unterirdischen Kabeln. 
Kurz: Cartoons voller Energie.
Einige Bilder aus dem vor weni-
gen Monaten erschienenen Buch 
kommen demnächst nach Güstrow:  
Am Mittwoch, 11.01.2017 um 14:00 Uhr eröffnet die Ausstellung 
„Unter Strom“ im Amt Güstrow-Land. In den nächsten Monaten 
zieren die Bilder dann das Konferenzzimmer des Gebäudes. 
„Wir freuen uns schon sehr, die Ausstellung in Güstrow zu er-
öffnen. Damit fördern wir nicht nur einen regionalen Künstler, 
sondern wollen auch den Kunden in unserer Heimat die Warte-
zeit mit Humor etwas verkürzen.“ erklärt Bernd Halfkath, kom-
munaler Ansprechpartner von der WEMAG und weiter: „Als 
kommunales Unternehmen sind wir uns unserer regionalen 
Verantwortung bewusst.“
Der Region verbunden ist auch Cartoonist und Karikaturist 
Mario Lars. In Mecklenburg geboren und aufgewachsen, lebt 
und arbeitet er heute am Rande Schwerins auf dem Schulzen-
hof in Gneven. 
Von der WEMAG mit Strom versorgt, zeichnet er für sie seit 
über drei Jahren Cartoons voller Energie. 

Die Ausstellung kann bis Ende März zu den Öffnungszeiten 
des Amtes bzw. nach vorheriger Absprache besichtigt werden. 

M. Burwitz

Ferienfreizeiten  
vom Amt Güstrow-Land 2017

Im Sommer 2017 werden vom Amt Güstrow-Land Ferienfrei-
zeiten für Kinder und Jugendliche angeboten. Anmeldungen 
oder Rückfragen sind ab dem 09.01.2017 bei der Jugendso-
zialarbeiterin Dörte Schmidt unter 03843 693323 (Mo und Di 
10:00 Uhr bis 13:00 Uhr) möglich. Sie können aber auch gerne 
die Möglichkeit per E-Mail nutzen d.schmidt@amt-guestrow-
land.de

Kinderferienlager Altersgruppe 6 - 12 Jahre  
nach Blowatz

„Mit allen Sinnen erleben“ heißt es in diesem Jahr während 
des Kinderferienlagers. Vom 29.07.2017 bis 05.08.2017 fin-
det in diesem Jahr unser Kinderferienlager im Ostseegästehaus 
Blowatz statt. Es stehen uns insgesamt 33 Plätze zur Verfü-
gung. Die An- und Abreise zum Ostseegästehaus muss eigen-
ständig organisiert werden. 
In diesem Jahr werden wir uns gemeinsam mit den Kindern 
genauer mit unseren körpereigenen Sinnen befassen. Es sind 
neben Ausflügen ins PhanTechnikum Wismar und zur Wind-
mühle Stove auch Badeausflüge an die Ostsee geplant. Der 
Teilnehmerbeitrag beträgt 170,00 EUR. Darin sind die Ko-
sten für die Angebote, Eintrittsgelder, Verpflegung, Übernach-
tung sowie den Transport während des Kinderferienlagers ent-
halten.

Jugendfreizeit Altersgruppe 13 - 18 Jahre  
nach Boiensdorf (Salzhaffregion) 

Die Jugendfreizeit ist vorgesehen vom 26.08.2017 bis 
31.08.2017 und führt uns in die Salzhaffregion rund um Rerik. 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 170,00 EUR. Darin enthalten 
sind die Unterbringung, die Fahrkosten, die Verpflegung sowie 
notwendige Eintrittsgelder für Aktivitäten während der Frei-
zeit. Die An- und Abreise erfolgt wie in den letzten Jahren mit 
zwei Kleinbussen. Es stehen uns insgesamt 16 Plätze zur Ver-
fügung. 

D. Schmidt

Weihnachtszeit 2016  
im Wohn- und Pflegezentrum  

„Am Walde“ Lohmen

Wie jedes Jahr ist auch in diesem Jahr die Weihnachtszeit ein 
Höhepunkt für alle Bewohner und Klienten des Pflegezentrums 
Lohmen. Schon am 25.11.2016 wurde der Weihnachtsbaum 
von 5,60 m in Rot geschmückt. Damit wurde der Beginn der 
vielfachen Aktivitäten in der Adventszeit eröffnet.
Dazu gehören traditionelle Angebote wie Backen, Singen und 
Basteln.
Aber auch die eigenständigen Weihnachtsfeiern im Pflegeheim 
und Seniorenlandsitz erzeugten die vorweihnachtliche Stim-
mung.
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Hier gab es für die Klienten und Bewohner die eine oder ande-
re kleine Überraschung.
Ein besonderer Höhepunkt ist das Weihnachtskonzert für An-
gehörige, Klienten, Bewohner und Beschäftigte. 

In diesem Jahr konnten wir das Duo Ossenkopp begrüßen.
Plattdeutsche Musik und Weihnachtslieder gaben dem Konzert 
eine besondere Note, die mit viel Beifall bedacht wurde.
Der Jahreswechsel wurde mit einem kleinen Feuerwerk einge-
leitet.

Das Wohn- und Pflegezentrum wünscht allen Bewohnern,  
Klienten, Angehörigen, fleißigen Helfern und Mitarbeitern für 
das Jahr 2017 alles Gute und viel Gesundheit.

K.-T. Giercke
Einrichtungsleiter

Weihnachtsfeier 2016

Der Geselligkeits-Verein Mistorf feierte.
Am 14. Dezember 2016 trafen sich die Mitglieder des Gesel-
ligkeits-Vereins Mistorf zu ihrer alljährlichen Weihnachts-
feier. Der Saal war gut besucht und die Mitglieder und Gäste 
genossen den Anblick vom wunderschönen, im Lichterglanz 
erstrahlenden Weihnachtsbaum mit seinem Schmuck und den 
geschmackvollen und festlich geschmückten Tischen.

Um 14:30 Uhr eröffnete die Vorsitzende, Roswitha Niemann, mit 
einem Grußwort an alle Mitglieder und Gäste die Weihnachtsfeier. 
Dabei bedankte sie sich bei allen Mitgliedern des Vorstandes mit 
einem kleinen Präsent, für die im abgelaufenen Jahr geleistete Unter-
stützung. Für alle Mitglieder des GVM als auch für die anwesenden 
Gäste hatte der Vorstand eine kleine Überraschung. Zum beliebten 
Vereinsblatt „Der Mistorfer“ hatte Inge Otte ein DIN-A5 Faltblatt 
mit der Zusammenstellung aller aktiven Mitglieder in Passbildfor-
mat beigelegt. Dazu gab es ein 8-seitiges DIN-A5 Faltblatt mit den 
Texten bekannter Weihnachtslieder zum Singen. 
Die Krönung war jedoch der vereinseigene Kugelschreiber in edler 
blauer Metallausführung und der Gravur „Geselligkeits-Verein 
Mistorf“ in weiß. Danach übergab Roswitha Niemann das Wort 
an den Bürgermeister, Hans-Georg Hinrichs, der netterweise der 
Einladung des GVM gefolgt war. Der Bürgermeister hielt in seiner 
Rede einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2016 und eine Vorschau 
auf das Jahr 2017. Alle Anwesenden hörten interessiert zu. 
Jetzt ging man zum gemütlichen Teil über. Kaffee und Kuchen 
boten sich den Gästen in reichlicher Auswahl an. Zur musikalischen 
Untermalung ließ Inge Otte ruhige instrumentale Musik erklingen. 
Nachdem alle gesättigt waren, hatte Inge Otte eine Überraschung 
parat. Sie offerierte den Mitgliedern, mit speziell aufgebauten Mi-
krofonen, die gesungenen Weihnachtslieder in Stereo und in CD 
Qualität aufzunehmen. Die fertige CD kann dann im kommenden 
Februar nach Präsentation gegen Erstattung der Selbstkosten von den 
Mitgliedern erworben werden. Als Vorgeschmack ließ Inge Otte drei 
unbearbeitete Aufnahmen laufen, die sogleich bei den Mitgliedern 
und Gästen Begeisterung hervorriefen. Nach Diskussionen über 
das erlebte eröffnete Roswitha Niemann das Dinner. Geschmack-
voll mit Leckereien dekorierte kalte Platten von „Kalli“ liebevoll 
hergerichtet, warteten darauf, verspeist zu werden. Kombiniert mit 
kühlen Getränken, ließ das Dinner keine Wünsche offen. 
In dem Zusammenhang unser Dank an Kalli von Kallis Markt in 
Mistorf.
Gegen 18:30 Uhr wurde die Tafel aufgehoben und alle gingen mit 
dem Wunsch auf ein friedliches, neues und gesundes Jahr 2017 
nach Hause.

Das nächste Treffen findet am 11. Januar 2017 um 14:30 Uhr im 
großen Saal der FFw Mistorf statt.

Helmut Otte, Mistorf

Weihnachtsfeier einmal anders

Die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr Plaaz begingen 
ihre diesjährige Weihnachtsfeier auf eine andere Art und Wei-
se.
Am 12. November 2016 unternahmen sie - gemeinsam mit 
zwei Betreuern - einen Tagesausflug zum Van der Valk Resort 
nach Linstow.

Die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr im Erlebnisbad 
des Van der Valk Resorts Linstow

Foto: R. Babendererde
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Auf diese Art sollte das Jahr anstrengender Übungen, Ausbil-
dungen und Wettkämpfe abgeschlossen werden.
Im vergangenen Jahr 2016 hatte die Jugendfeuerwehr beim Amts-
ausscheid in Sarmstorf den 1. Platz belegt.
Der Bundeswettbewerb in Teterow, über den auch das NDR - 
Nordmagazin im Fernsehen berichtete, verlief dagegen weniger 
erfolgreich.
Damit die Kinder von den „Höhen und Tiefen des Feuerwehrall-
tags“ auch mal abschalten konnten, stand im Erlebnisbad des Van 
der Valk Resorts also nur der Spaß im Vordergrund.
Die Mädchen und Jungen konnten sich dabei richtig austoben. 
Da bekanntlich Bewegung hungrig macht, klang der Tag dann 
mit einem kleinen Snack aus. Dieser wurde auch gleich dort ein-
genommen.
Um aber dennoch ein bisschen weihnachtliches Flair und Feeling 
aufkommen zu lassen, wurde am 18.11.2016 ein gemeinsames 
Plätzchen Backen organisiert und durchgeführt.
Bei der Gestaltung der Plätzchen konnten die Kinder auch ih-
rer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Kreativität unter Beweis 
stellen.
Der Feuerwehrförderverein Plaaz e. V. unterstützte und förderte 
diese Events, indem er die komplette Finanzierung der beiden 
Veranstaltungen übernommen hatte.
Damit wurde der Vereinssatzung Rechnung getragen, die Feuer-
wehr Plaaz in ihrer Jugendarbeit tatkräftig zu unterstützen.

Die nächste Veranstaltung, die auf dem Terminkalender des Ver-
eins steht, ist das Weihnachtsbaumverbrennen am 21. Januar 2017, 
um 16:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Plaaz.

Im Namen des Feuerwehrfördervereins Plaaz e. V. wünsche ich 
allen Leserinnen und Lesern ein frohes, glückliches und vor allem 
gesundes neues Jahr 2017.

Peter Legler
Vorsitzender d. Feuerwehrfördervereins Plaaz e. V.

Adventsbasteln in der Schmiede

Am Sonnabend vor dem 1. Advent trafen sich Kinder, Eltern, 
Großeltern und andere Interessierte zum Basteln im Vereins-
haus.

Eine Mutter, die selbst gern bastelt, Frau Seifert, machte Vor-
schläge und alle fertigten für sich oder als Geschenk weih-
nachtliche Basteleien. Es herrschte eine konzentrierte Betrieb-
samkeit. Der Opa Klaus Seifert musizierte auf dem Akkordeon.
Abschließend wurde gemeinsam Gebäck und Kuchen probiert 
und der Raum für die Vereinsweihnachtsfeier mit einigen geba-
stelten Sternen geschmückt.
Unsere nächste Bastelveranstaltung wird vor Ostern stattfinden.

Förderverein „Alte Schmiede“ Groß Tessin
M. Müller

Wir gratulieren den Jubilaren  
des Monats Januar 2017

Zum 70. Geburtstag
Frau Margrit Künzel, Glasewitz
Frau Liese-Lotte Holzhausen, Zehlendorf
Herrn Dieter Talkowski, Reimershagen
Herrn Klaus-Peter Wüstenberg, Prüzen
Frau Gabriele Simon, Mühl Rosin
Herrn Gerhard Wieck, Groß Upahl
Frau Sieglinde Kollek, Bülow

Zum 75. Geburtstag
Herrn Anton Schneider, Reimershagen
Frau Renate Piehl, Ganschow
Herrn Hugo Nitsch, Lohmen

Zum 80. Geburtstag
Herrn Hermann Tuchscherer, Mistorf
Herrn Otto Pardun, Groß Schwiesow
Frau Christel Christens, Gülzow

Zum 85. Geburtstag
Frau Luise Staffeldt, Zehna
Herrn Gerhard Englich, Tieplitz

Zum 91. Geburtstag
Frau Gisela Krumm, Mühl Rosin
Frau Gerda Göhner, Augustenruh
Frau Lisbeth Emmrich, Sarmstorf

Liebe Jubilare des Monats Februar und der folgenden Monate des 
Jahres 2017, das Amt Güstrow-Land möchte auch Ihnen zu Ihrem 
Geburtstag herzliche Glückwünsche durch das Mitteilungsblatt 
aussprechen. Sollten Sie das jedoch nicht wünschen, bitten wir Sie 
um eine kurze schriftliche Mitteilung an das Amt Güstrow-Land, 
Einwohnermeldeamt, Haselstr. 4, 18273 Güstrow, zwei Monate 
vor Ausgabe an die Redaktion.

Kulturnachrichten Januar 2017 
Wo ist wann was los?

Gemeinde Glasewitz

25.01.2017
15:00 Uhr Spielenachmittag für Rentner 
 im Gemeindezentrum
jeden Dienstag
15:45 Uhr  Treff der Sportgruppe Glasewitz
 „Fit für jedes Alter“ unter der Leitung von 

Edmund Jungerberg
jeden Donnerstag
18:30 Uhr Aerobic - ein leichtes Fitnessprogramm für 

jedermann verbunden mit Tanzschritten - 
unter der Leitung von Ilona Helle im Ge-
meindesaal
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Information:
Der Gemeindesaal kann für Veranstaltungen aller Art gemietet 
werden. Der Raum bietet Platz für 60 Personen und verfügt über 
eine große Küche. Entsprechendes Geschirr und Einrichtung sind 
vorhanden. 
Wenn Sie Interesse an der Anmietung unseres Gemeindesaals 
haben, wenden Sie sich bitte an Frau Pilz, Tel.: 038455 20591.

Gemeinde Groß Schwiesow

jeden Montag
19:30 - 21:00 Uhr Line Dance
 im Speicher Groß Schwiesow

Gemeinde Gülzow-Prüzen

jeden Mittwoch
 im Sport- und Freizeitzentrum Gülzow, 

Seestr. 12
08:30 - 09:30 Uhr Seniorensport
16:30 - 17:30 Uhr Kindersport für alle Kleinen von 3 bis 6 

Jahren
18:30 - 19:30 Uhr Fitness für jedermann von Aerobic bis 

Prävention

Gemeinde Gutow

jeden Dienstag
18:30 Uhr Fit mit Caro
 im Vereinshaus Ganschow
jeden 3. Dienstag
16:00 - 17:00 Uhr Sprechstunde der Wohnungsverwaltung
 im Mühlenzimmer Goldberger Straße 12
jeden Mittwoch
19:30 Uhr Line Dance
 im Vereinshaus Ganschow

Gemeinde Lohmen

Begegnungsstätte „Alter Dorfkrug“ Lohmen, Dorfstraße 23, 
Tel. 038458 20040

10.01.2017
19:00 - 22:00 Uhr „Skat“
 in der Festscheune/Touristinformation, 

Dorfstraße 12
24.01.2017
19:00 - 22:00 Uhr „Skat“
 in der Festscheune/Touristinformation, 

Dorfstraße 12
jeden Montag
14:00 - 16:00 Uhr „Teestunde“ in der Festscheune 
19:00 Uhr  „Kunsttreff“: Seidenmalerei/Linolschnitt
jeden Dienstag
10:00 - 18:00 Uhr  „Töpferstube“ 
jeden Donnerstag
19:00 Uhr Training und Ligaspiele 1. Kreisliga 

Tischtennis 
 im „Alten Tanzsaal“
jeden Samstag
10:00 - 12:00 Uhr „Töpferstube“ 
 nur nach telefonischer Anmeldung über 

0172 3184019

Lesestube Besichtigung dienstags, sonst über Tou-
ristinformation unter Tel.: 038458 20040

Veranstaltungen der Gemeinde
16.01.2017
18:30 Uhr Lohmener Unternehmerstammtisch „Neu-

jahrsbegrüßung“ 
 in der Begegnungsstätte „Alter Dorfkrug“
27.01.2017 Auszeichnungsveranstaltung in Berlin 

„Unser Dorf hat Zukunft, unser Dorf soll 
schöner werden“

28.01.2017
17:00 Uhr 7. Weihnachtsbaumverbrennen der Feuer-

wehr Lohmen
 am Feuerwehrgerätehaus (ehem. Schule) 
 Die Weihnachtsbäume können bis 13:00 Uhr 

(in Lohmen) an den Straßenrand gelegt wer-
den. Die Kameraden sammeln die Bäume 
dann ein. 

Gemeinde Lüssow

jeden Montag
ab 12:00 Uhr  Abgabe von Lebensmitteln durch die  

Güstrower Tafel, im Gemeindezentrum 
jeden Dienstag
18:00 - 20:00 Uhr Line Dance
 im Club in Strenz
 Interessierte die Line Dance erlernen 

möchten sind herzlich willkommen.
jeden Mittwoch
09:00 - 12:00 Uhr OSPA-Mobil
19:30 Uhr Gymnastik, Bauch-Beine-Po, Yoga
 Ansprechpartner Frau Zander
 in der Sporthalle Lüssow

Information:
Der Kulturraum Karow kann für Veranstaltungen aller Art ge-
mietet werden. Der Raum bietet Platz für 50 Personen und ver-
fügt über eine Küche. Entsprechendes Geschirr sowie Einrich-
tung sind vorhanden. 
Wenn Sie Interesse an der Anmietung haben, wenden Sie sich 
bitte an Frau Verch, Tel.: 03843 246886 oder Herrn Graaf, 
Tel.: 0152 01595581

Gemeinde Mistorf

11.01.2017
14:30 Uhr Treffen des GVM
 großer Saal der FFW Mistorf

Veranstaltungen im Vereinshaus Goldewin
09.01.2017
14:00 - 16:00 Uhr Kaffee- und Spielenachmittag der Senioren
 immer vierzehntägig
23.01.2017
14:00 - 16:00 Uhr Kaffee- und Spielenachmittag der Senioren
 immer vierzehntägig

Information:
Das Vereinshaus kann für Veranstaltungen aller Art gemie-
tet werden. Der Raum bietet Platz für 150 Personen und ver-
fügt über eine Küche und einen separaten Gastraum für 25 
Personen. Entsprechendes Geschirr und Einrichtung sind 
vorhanden. Wenn Sie Interesse an der Anmietung unseres 
Vereinshauses haben, wenden Sie sich bitte an Frau Kempa,  
Tel.: 0173 2166594. 
www.goldewiner-kulturtreff-ev.jimdo.com
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Gemeinde Mühl Rosin

14.01.2017
14:00 Uhr Rommé
 in der Grundschule

20.01.2017
18:30 Uhr Tannenbaumverbrennen
 am Sportplatz in Mühl Rosin
 Die Bäume können an den Containerplätzen 

abgelegt werden.

22.01.2017
10:00 Uhr Neujahrsempfang der Gemeinde
 im Burghotel (Grenzburg)
 Es ergehen Einladungen.

jeden Montag
18:30 - 20:00 Uhr Line Dance
 in der Sporthalle Mühl Rosin

jeden Dienstag
 Mal- und Zeichenkurs
 Ansprechpartner Herr Tauscher, 
 Tel.: 03843 82437

jeden Mittwoch
14:00 Uhr Wandergruppe 
 Treffpunkt: Landmarkt, bei jedem Wetter
15:00 - 17:00 Uhr Lese-Café „Bisdede“
 im Dorfgemeinschaftshaus Bölkow

In den Schaukästen der Gemeinde sowie unter www.muehl-
rosin.de können Hinweise auf weitere Aktivitäten in der Ge-
meinde entnommen werden.

Gemeinde Plaaz

21.01.2017
16:00 Uhr Tannenbaumverbrennen
 am Feuerwehrgerätehaus Plaaz

letzter Dienstag im Monat
14:30 Uhr Rentner- und Seniorentreff 
 in der Schmiede in Recknitz

Gemeinde Reimershagen

jeden Montag
14:00 Uhr Frauentreff
14:00 - 16:00 Uhr Bücherei geöffnet

Gemeinde Zehna

20.01.2016
09:30 - 12:00 Uhr Lehrstellenmesse
 in der Sporthalle der Schule

jeden Montag
19:30 - 21:00 Uhr Tischtennis ab 18 Jahre
 in der Turnhalle

jeden Donnerstag
18:30 - 19:30 Uhr Übungsabend, Frauensport für Jung und Alt 
 Asp.: Frau Gemske

Gottesdiensttermine Januar 2017

Ev.-luth. Kirchgemeinde Tarnow mit Witzin

08. Januar So.
14:00 Uhr in Tarnow Gottesdienst
 Einführung des Kirchgemeinderates
13. Januar, Fr.
19:30 Uhr in Boitin meditatives Tanzen
18. Januar, Mi.
14:30 Uhr in Tarnow Gemeindenachmittag
21. Januar, Sa.
14:00 Uhr in Karcheez Hausgottesdienst bei Frau Burow
22. Januar, So.
10:00 Uhr in Witzin Gottesdienst
14:00 Uhr in Dreetz Gottesdienst
24. Januar, Di.
19:00 Uhr in Boitin Stufen des Lebens
26. Januar, Do.
19:00 Uhr in Tarnow Filmabend
29. Januar, So.
10:00 Uhr in Witzin Gottesdienst
 Einführung des Kirchgemeinderates
14:00 Uhr in Tarnow Gottesdienst
31. Januar, Di.
19:00 Uhr in Boitin Stufen des Lebens
03. Februar, Fr.
19:30 Uhr in Boitin meditatives Tanzen
05. Februar, Do.
10:00 Uhr in Witzin Gottesdienst
14:00 Uhr in Boitin Gottesdienst

Ev.-luth. Kirchgemeinde Lohmen

08. Januar, So.
09:00 Uhr in Badendiek Gottesdienst
10:30 Uhr in Klueß Gottesdienst
15. Januar, So.
10:00 Uhr in Lohmen Festgottesdienst zur Einführung des 

neuen Kirchgemeinderates
22. Januar, So.
10:00 Uhr in Bellin Gottesdienst
29. Januar, So.
10:00 Uhr in Lohmen Gottesdienst

Ev.-luth. Christophorus Kirchgemeinde Laage 
Ev. Kirchgemeinde Hohen Sprenz - Kritzkow 

und im Gemeindebereich Recknitz

04. Januar, Mi.
16:00 Uhr in Laage im Gemeindehaus Kinder- und 
 Familiennachmittag
05. Januar, Do.
14:30 Uhr in Hohen Sprenz im Pfarrhaus Gemeindenach-

mittag
06. Januar, Fr.
17:00 Uhr in Laage Epiphaniasfest
19:00 Uhr in Laage Epiphaniasfest
08. Januar, So.
11:00 Uhr in Kritzkow Gottesdienst
 Verabschiedung des alten und Einführung des 

neuen Kirchgemeinderates
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12. Januar, Do.
 in Laage im Gemeindehaus Gemeindeabend,  

Erlebnisbericht aus Ghana, Tim Kayatz
15. Januar, So.
11:00 Uhr in Sarmstorf Gottesdienst
14:00 Uhr in Recknitz Gottesdienst
22. Januar, So.
17:00 Uhr in Laage Verabschiedung des alten und Einfüh-

rung des neu gewählten Kirchengemeinderates
dienstags
16:00 Uhr in Laage im Gemeindehaus Erlebnis-Tanz
freitags
16:30 - 
18:00 Uhr  Gespräche mit und bei ELF-TV
2. und 4. Freitag/Monat
19:30 Uhr in der Alten Schule Junge Gemeinde

Vorankündigung

6. - 10. Februar
10:00 - 15:00 Uhr  in Laage Kinderferientage
 (Unkostenbeitrag 30,00 EUR bzw. 6,00 

EUR/Tag)
17. - 19. März Gemeindefreizeit mit der Dokkumer  

Partnergemeinde (Unkostenbeitrag ca. 
150,00 EUR)
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Unsere aktuelle 
Ausgabe 
2017/18 

kommt bald!
Sie wollen auch 

noch mit dabei sein?
Lassen Sie sich von unserem netten und kompetenten 

Außen- oder Innendienst ein Angebot erstellen und seien Sie 
im „Urlaub zwischen Ostsee & Müritz und zu Besuch 

im nördlichen Brandenburg“ dabei!

Doreen Mahncke
039931/579-57

d.mahncke@wittich-sietow.de

Manuela Köpp
039931/579-47

m.koepp@wittich-sietow.de

Kirsten Bunge
039931/579-50

k.bunge@wittich-sietow.de

Antje Bergholz
039931/579-32

a.bergholz@wittich-sietow.de

                und zu Besuch bei Nachbarn

Psst ...
Geheimtipp!

Reinschauen, raussuchen, 
raus aus dem Alltag!

* im 21. Jahr

* große Auflage

* ebook unter

 www.wittich.de

                und zu Besuch bei Nachbarn

Mecklenburg-Vorpommern 

20. Jahrgang
20 Jahre
Urlaubsmagazin

unbezahlbar

Foto: Antenne MVGratis und unbezahlbar. Das Urlaubermagazin.Foto: Antenne MV

Familienanzeigen!
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und  

Bürgerzeitung mit – einfach bequem  

ONLINE BUCHEN: www.wittich.de
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\In stiller
Trauer
In stiller
Trauer
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Beistand und Hilfe im Trauerfall, seit nunmehr  
145 Jahren in Güstrow und im Landkreis Rostock

Tag und Nacht Bereitschaft
18273 Güstrow · Hageböcker Straße 9

Tel.: (0 38 43) 68 23 87
www.bestattung-tessmer.de · tessmer.michael@bestattung-tessmer.de

Flyer

 setzen, drucken und verteilen!
günstig

Alles 
aus einer 

Hand!

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow
Tel. 03 99 31/5 79-31 · e-mail: ag@wittich-sietow.de

Zeitungsleser
  wissen mehr!

KONZEPTION

DRUCK

GESTALTUNG

VERTEILUNG
Stück für Stück
zum Erfolg, 
mit uns!

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow
Tel. 03 99 31/5 79-0 · Fax 03 99 31/5 79-30 · www.wittich.de
e-mail: m.koepp@wittich-sietow.de · m.winter@wittich-sietow.de

LINUS WITTICh Medien KG

Ich bin telefonisch für Sie da. 

MANUELA KöPP
Telefon: 039931/57947 
Ihr persönlicher und telefonischer 
Ansprechpartner 

MARIO WINTER
Telefon: 0171/97157 38

OrganisatiOn eines würdevOllen abschieds

ständige bereitschaft  telefOn: 0 38 43 / 24 69 788

www.bestatterin-güstrOw.de
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MEDIENGESTALTER M/W
DIGITAL + PRINT

SCHLAUER FUCHS 
ODER 

KREATIVER 
KOPF

GESUCHT!

EINSENDESCHLUß IST DER 30.11.2016

www.wittich.de

LINUS WITTICH Medien KG
Herr M. Groß • Röbeler Str. 9 · 17209 Sietow 
bewerbung@wittich-sietow.de • Tel.: 039931-579-0

Wenn DU zu diesem starken Team in einem 
modernen Medienunternehmen gehören möchtest und eine abwechslungsreiche 
Aufgabe suchst, richte deine schriftliche, aussagekräftige Bewerbung bitte an:

AUCH FÜR QUEREINSTEIGER 

MIT COMPUTERKENNTNISSEN

BuchstaBen-akroBaten

· mitarBeiter für die redaktion
· mitarBeiter für die korrektur

LINUS WITTICH Medien KG
z. Hd. Herrn M. Groß
Röbeler Str. 9, 17209 Sietow
oder per Mail an: bewerbung@wittich-sietow.de
Tel. 039931/579-0

Wenn sie zu einem starken team in einem modernen medienunternehmen gehören möchten 
und eine abwechslungsreiche aufgabe suchen, richten sie ihre 
schriftliche und aussagekräftige Bewerbung an:

Voraus-setzung: sicherer umgang mit der deutschen sprache

Wir suchen
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Niklotstraße 38 · 18273 Güstrow
Telefon: 03843 /21 17 66
E-Mail: ost-f.thiele@t-online.de

• Anfertigung von orth. Schuhen
• Einlagen aller Art, Sporteinlagen
• med. Kompressionsstrümpfe u. Bandagen
• elektronische Fußdruckmessung

• Kompetenz i. d. Diabetikerversorgung
• Verkauf von fußgerechtem Schuhwerk
• Änderungen u. Zurichtungen an

Konfektionsschuhen

Geöffnet: Mo. - Fr. 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Rund
ums Haus

Bauen | WoHnen | GaRten

Gesundheitstipps

Kleinanzeigen online buchen: www.witt ich.de

104 m2

 Vorsätze anpacken
2017 gemeinsam mit der WGG 
durchstarten und neue 
Gewerberäume entdecken. 

Zum Beispiel im Ärztehaus in der 
 Haselstraße 2.       

Telefon: 750-0 ...geWohnt anders!

Sie wollen mit 
dabei sein?
Unsere aktuelle 
Ausgabe 2017
kommt bald!
Rufen Sie unseren netten 
und kompetenten Außen-  
oder Innendienst an und 
lassen Sie sich ein Angebot 
erstellen!

Linus Wittich Medien KG
Röbeler straße 9
17209 sietow
tel. 03 99 31/5 79-0 
anzeigen@wittich-sietow.de

ACHTUNG! Ihre Dienstleister in 
Güstrow und Umgebung 2016/17

Schnell 
auf einen Blick den 
richtigen Ansprechpartner

Fo
to

s:
 B

ild
er

bo
x

BRANCHEdirekt

Schreiben Sie eine E-Mail an: m.koepp@
wittich-sietow.de oder eine Postkarte an:  
LINUS WITTICH Medien KG, Röbeler Str. 9, 
17209 Sietow, z. Hd. Frau Köpp, mit dem 
Namen der Zeitung und Stichwort: „Moving 
Shadows“.
Einsendeschluss ist der 21.01.2017. Bitte ge-
ben Sie Ihre E-Mailadresse und den Namen an. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

G E W I N N S P I E L

 in der Sport- und Kongresshalle 
Schwerin zu gewinnen!  

Wir verlosen unter allen Zuschriften 
insgesamt 5 x 2 Tickets.

„Moving Shadows“ am 04.02.2017

Treppenlifte für jede Treppenart!
■ ganz in Ihrer Nähe
■ Beratung kostenlos & individuell
■ 4.000,00 € Zuschüsse möglich
■ Zuschüsse auch über LFI-MV
■ kurze Lieferzeiten
■ 24h Service

Rufen Sie an:

03869 782970

Besuchen Sie uns auch auf: www.elektromobile-hn.de

✂Für Ihre 
Pinnwand
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www.hinrichspflanzenhandel.de - info @hinrichs-pflanzenhandel.de

HINRICHSPFLANZEN HANDEL GmbH

OSTSEE BAUMSCHULEN
18236 KRÖPELIN

Wismarsche Straße 37, 18236 Kröpelin, Tel. 038292 - 246, Fax 038292 - 350

Wir veredeln
Ihren Obstbaum

Sie bringen uns Ihre reiser nach vorheriger 
Terminabsprache (Januar/Februar). Wir veredeln Ihren 
Wunschbaum auf die zuvor abgestimmte Unterlage 
und im folgenden Spätsommer/herbst können Sie Ihr 
persönliches Bäumchen bei uns abholen.

Hinweis! Wir sind ab 09.01.2017 von Mo. - Do. 8 - 12; 13 - 16 Uhr,
Fr. von 8 - 12 Uhr oder nach telefonischer Absprache wieder für Sie da.

Wollen Sie
Ihre Immobilie
verkaufen?
Wir suchen für vorgemerkte
Kunden Immobilien aller Art und
bieten Ihnen eine kompetente
und seriöse Abwicklung.

In Vertretung der LBS Immobilien GmbH

www.ospa.de/immo

Sigrid Biegel
Tel. 0381 643-6506
sbiegel@ospa.de

Wollen Sie
Ihre Immobilie
verkaufen?
Wir suchen für vorgemerkte
Kunden Immobilien aller Art und
bieten Ihnen eine kompetente
und seriöse Abwicklung.

In Vertretung der LBS Immobilien GmbH

www.ospa.de/immo

Sigrid Biegel
Tel. 0381 643-6506
sbiegel@ospa.de

Sigrid Biegel
18273 Güstrow
Wachsbleichenstr. 11
Tel. 0381 643-6506
sbiegel@ospa.de

Fachmann SERVICE & 
       QUALITÄTA   bis   Z

Kleinanzeigen online buchen: www.witt ich.de Probleme mit Glücksspielsucht?
Spielsucht-Soforthilfe-Forum

Anonyme Anlaufstelle
für Betroffene und Angehörige

! Sei auch Du herzlichst willkommen !

www.spielsucht-soforthilfe.de


